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vorliegen und ob die Leistung qualitativ über die Arbeite-, 
Dienst- oder Studienaufgaben des Werktätigen hinausgeht. 
Richtig ist, daß das Vorliegen der Merkmale eines Neuerer- 
Vorschlags auch dann zu prüfen ist, wenn zwar die Prozeß
parteien nur darüber streiten, ob die im Vorschlag enthal
tene Leistung über die Arbeitsaufgaben hinausgeht, also 
vergütungspflichtig ist, beim Gericht aber Zweifel beste
hen.

In den gebotenen Fällen ist nach § 54 Abs. 1 Satz 2 ZPO 
auch solchen Tatsachen nachzugehen, die von den Prozeß
parteien nicht vorgetragen worden sind. Die gründliche 
Aufklärung des Sachverhalts ist ein wesentlicher Faktor 
für eine allen Anforderungen gerecht werdende Entschei
dung, für deren überzeugende Begründung und für die 
Wahrung und Achtung der Rechte der Neuerer insgesamt. 
Die Erfüllung dieser Anforderung an das gerichtliche 
Verfahren verlangt, daß ausgehend von den neuererrecht
lichen Bestimmungen die im Einzelfall zu klärenden Fra
gen herausgearbeitet werden und die Verhandlung durch 
entsprechende Auflagen an die Prozeßparteien zur Ergän
zung und Präzisierung ihres Vorbringens, durch Beiziehung 
der erforderlichen Unterlagen und Auskünfte gezielt vor
bereitet wird (§§ 32, 33 ZPO). Bewährt hat sich, wenn außer 
den Unterlagen der Konfliktkommission auch die Unterla
gen des Betriebes zur Bearbeitung der neuererrechtlichen 
Angelegenheit beigezogen werden.

In diesem und in den weiter vorgesehenen Beiträgen 
sollen — ausgehend von der OG-Richtlinie Nr. 30 und den 
Erfahrungen der Rechtsprechung — eine Reihe von Fragen 
näher erörtert werden, die von den Gerichten verhältnis
mäßig häufig zu prüfen und zu entscheiden sind. Entspre
chend der Reihenfolge der in einem neuererrechtlichen 
Verfahren auftretenden Fragen sollen zunächst Probleme 
der Zulässigkeit des Gerichtswegs und der sachlichen und 
örtlichen Zuständigkeit behandelt werden.

Zulässigkeit des Gerichtswegs

Das Neuererrecht sichert bei Streitigkeiten die Rechte der 
Neuerer in zweifacher Hinsicht. Es sieht den Beschwerde
weg nach § 28 NVO gegen Entscheidungen bzw. das Verzö
gern von Entscheidungen der Leiter vor, und außerdem 
kann gemäß § 32 NVO die Entscheidung durch ein 
gesellschaftliches oder staatliches Gericht über Streitigkei
ten herbeigeführt werden, die sich' insbesondere aus der 
Erfüllung von Neuerervereinbarungen, aus Vergütungen 
und aus der Erstattung von Aufwendungen ergeben. Wird 
bei der Konfliktkommission ein Antrag gestellt oder bei 
Gericht eine Klage eingereicht, dann ist zunächst immer 
zu prüfen, ob für den erhobenen Anspruch der Gerichtsweg 
gegeben ist.

Da von den Gerichten überwiegend Streitfälle wegen 
der Vergütung von Neuerervorschlägen und kaum Streitig
keiten aus Neuerervereinbarungen zu verhandeln sind, soll 
hier nur auf die Zulässigkeit des Gerichtswegs im Zusam
menhang mit Streitigkeiten aus Neuerervorschlägen ein
gegangen werden.

In der OG-Richtlinie Nr. 30 ist in Ziff. 1 eindeutig dar
gelegt, welche Arten von Streitfällen als Vergütungsstreit
fälle von den Gerichten zu verhandeln und zu entscheiden 
sind.

Unproblematisch sind im Hinblick auf die Zulässigkeit 
des Gerichtswegs diejenigen Sachen, in denen ein Neuerer 
die vom erstbenutzenden Betrieb als dem nach § 30 NVO 
zur Zahlung der Vergütung Verpflichteten errechnete oder 
in den zulässigen Fällen festgesetzte Vergütung für unrich
tig hält und eine höhere Vergütung fordert. Bei der Prü
fung der Zulässigkeit des Gerichtswegs treten auch in den 
Fällen keine Schwierigkeiten auf, in denen ausschließlich 
Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, ob die er
brachte Leistung von den Arbeits-, Dienst- oder Studienauf
gaben des Werktätigen erfaßt wird oder qualitativ darüber 
hinausgeht (§ 13 der 1. DB zur NVO).

Es gibt aber Fälle, in denen der Werktätige Vergütungs
ansprüche mit der Behauptung erhebt, sein Neuerervor
schlag werde benutzt, obwohl der Betrieb die Benutzung 
abgelehnt oder darüber nicht entschieden hat. Auch hierbei 
handelt es sich eindeutig um Vergütungsstreitfälle, für die 
der Gerichtsweg zulässig ist.

Gelegentlich gibt es Streitfälle, in denen der Werktätige 
meint, der von ihm eingereichte Vorschlag erfülle alle 
Merkmale eines Neuerervorschlags und werde tatsächlich 
auch benutzt, der Betrieb hingegen die Auffassung vertritt, 
der Vorschlag entspreche nicht den Anforderungen des 
§ 18 NVO. In derartigen Sachen kann der Werktätige nicht 
etwa auf den Beschwerdeweg verwiesen werden. Es han
delt sich vielmehr auch hier um einen Vergütungsstreitfall, 
über den die Gerichte zu verhandeln und zu entscheiden 
haben. Das ergibt sich aus Ziff. 1.3.2. der OG-Richtlinie 
Nr. 30.

Weil es sich in einem solchen Fall um einen Vergütungs
streit handelt, wäre es auch falsch, dem Neuerer etwa zu 
raten, zunächst eine Entscheidung des übergeordneten 
Leiters herbeizuführen. Dadurch würden ungerechtfertigte 
Verzögerungen im Verfahrensablauf eintreten, die letztlich 
die Rechte des Neuerers unzulässig beeinträchtigen.

Die in Ziff. 1.3.2. der OG-Richtlinie Nr. 30 außerdem 
aufgeführten Arten von Vergütungsstreitfällen, z. B. Ver
neinung des Vergütungsanspruchs und Ablehnung des 
Betriebes, den Vorschlag als Neuerervorschlag zu registrie
ren, spielen in der Praxis eine untergeordnete Rolle, 
weshalb auf sie nicht weiter einzugehen ist.

Ist die Zulässigkeit des Gerichtswegs gegeben, beachten 
die Gerichte zutreffend, daß prinzipiell zunächst die zu
ständige Konfliktkommission (die Kommission des Be
reichs, in dem der Neuerer arbeitet) angerufen wird, bevor 
das Gericht tätig werden kann. Das ergibt sich aus § 32 
NVO, wonach sich die Entscheidung von Streitfällen über 
Vergütungen (natürlich auch von Streitigkeiten über Ver
gütungen aus Neuerervereinbarungen) nach den Regelun
gen richtet, die für die Beratung von Arbeitsrechtssachen 
gelten.

Eine Ausnahme vom Grundsatz des vorherigen Anru
fens der Konfliktkommission enthält § 1 Abs. 1 Ziff. 1 der 
1. DB zur ZPO, wonach sich der Werktätige direkt an das 
Kreisgericht wenden kann, wenn er zum Betrieb in keinem 
Arbeitsrechtsverhältnis steht und zum Zeitpunkt der Ein
reichung des Neuerervorschlags auch nicht gestanden hat.

Zuständig ist dasjenige Kreisgericht, in dessen Bereich 
der Betrieb seinen Sitz hat (§25 Abs. 2 ZPO). Der Werk
tätige kann allerdings gemäß § 25 Abs. 3 ZPO unter den 
dort genannten Voraussetzungen auch das Kreisgericht an- 
rufen, in dessen Bereich er seinen Wohnsitz hat.
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